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61  Allgemeines 
 
(1) Der für die Anordnung der Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus 
geltende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 81 Absatz 2 Satz 2 StPO) ist auch bei der Vollstreckung der 
Anordnung zu beachten.

(2) 1Der auf freiem Fuß befindliche Beschuldigte darf in der Regel erst dann zwangsweise in das 
psychiatrische Krankenhaus verbracht werden, wenn er unter Androhung der zwangsweisen Zuführung für 
den Fall der Nichtbefolgung aufgefordert worden ist, sich innerhalb einer bestimmten Frist in dem 
psychiatrischen Krankenhaus zu stellen, und er dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist. 2Einer 
solchen Aufforderung bedarf es nicht, wenn zu erwarten ist, dass der Beschuldigte sie nicht befolgt.


